
B e k a n n t m a c h u n g 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Barmstedt 
für das Haushaltsjahr 2008 

 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss durch die Stadtvertretung vom 28. 
Oktober 2008 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssat-
zung erlassen: 
 

§ 1  
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 erhöht um  vermindert um  und damit der Gesamtbetrag des Haushalts-
planes einschließlich der Nachträge 

   gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf 
 EUR EUR EUR EUR 

     
1. im Verwaltungshaushalt     
      die Einnahmen 470.800 -- 13.701.100 14.171.900 
      die Ausgaben 395.800 -- 15.568.900 15.964.700 
      Fehlbedarf -- 75.000 1.867.800 1.792.800 

     
2. im Vermögenshaushalt     
      die Einnahmen -- 1.257.600 5.917.600 4.660.000 
      die Ausgaben -- 1.257.600 5.917.600 4.660.000 

 
§ 2 

 
Es werden neu festgesetzt:     
     
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 
von bisher 

 
2.560.700 EUR 

 
auf 

 
1.995.700 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen  

 
von bisher 

 
1.510.000 EUR 

 
auf 

 
2.800.000 EUR 

3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 
Stellen  

 
von bisher 

 
67,87 Stellen 

 
auf 

 
68,23 Stellen 

 
§ 3 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert.  
 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13. November 2008 erteilt. 
 
 
Barmstedt, 19. November 2008                                                                      Stadt Barmstedt 
                                                                                                                    Der Bürgermeister 
                                                                                                                     
 
                                                                   L. S.                                          gez. Hammermann  
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Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung wird hiermit bekannt gemacht. Die 1. Nach-
tragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan liegen während der Dienststunden 
zur Einsichtnahme im Rathaus, Fachamt für zentrale Dienste und Finanzen, Zimmer 24, Am 
Markt 1, 25355 Barmstedt, öffentlich aus.  
 
Barmstedt, 19. November 2008                                             Stadt Barmstedt                        

                                                                                 Der Bürgermeister   
                                                                                                                  Im Auftrage: 
 

                                                                gez. Scharrel 


